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Eigentlich mussten wir alle glücklich

sein: Die Erdolwirtschaft und die

Hauseigentümer wollen uns ein tolles

Geschenk machen, den Klimarap-

pen II auf Brennstoffen 150 Millionen

Franken pro Jahr fur ein Forderprogramm

in Gebaudesanierungen und

in Anlagen Dies als Ergänzung zum
bereits laufenden Klimarappen auf

Treibstoffen, der dieses Jahr die

Aktivitäten auch mit Inlandprojekten
aufnimmt Das Ganze als weitere

freiwillige Massnahme im Rahmen

des Schweizer C02-Gesetzes und als

Ergänzung von EnergieSchweiz

Einem geschenkten Gaul schaut man

nicht ins Maul Oder-angesichts der

klimapolitischen Hausaufgaben bis

2012 - halt eben doch? Zumindest

ein kritischer Blick lohnt sich

• Der Klimarappen II wurde den
Verzicht auf die nach dem Gesetz
vorgesehene Lenkungsabgabe bedeuten

und damit ein tragendes Element

der Klimapolitik herausbrechen

• Ein Klimarappen von 150 Millionen
Franken kann auch beim besten
Einsatz der Mittel nicht ausreichen, um
dieselbe C02-Emissionsreduktion zu

erzielen, wie eine Lenkungsabgabe

von 750 Millionen Franken

• Ein Klimarappen II kann den

motivierenden Mechanismus fur die

Zielvereinbarungen der Wirtschaft
nicht ersetzen, die mit Blick auf die

Befreiung von der Abgabe seit dem

Jahr 2000 grosse Vorleistungen
erbringt

energeia.

• Er ist keine Alternative zu allen

übrigen energiepolitischen Massnahmen

von EnergieSchweiz und der

Kantone

• Auch beim erhöhten Ölpreis zeigt
die Lenkungsabgabe eine Wirkung.
Denn die Abgabe ist berechenbar

und keinerlei Schwankungen ausgesetzt

Sie setzt einen Anreiz zugunsten

der erneuerbaren Energien

Die Initianten des Klimarappens II

behaupten, rasch und zielgerichtet
vorwärts kommen zu wollen Die

rascheste und unkomplizierteste
Gangart ist mit dem Vorschlag des

Bundesrats möglich, denn die

Lenkungsabgabe konnte schon im nächsten

Jahr eingeführt werden Sie hatte

keine Verzögerungseffekte und

Verunsicherungen zur Folge, wie ein auf

Frist eingesetzter Klimarappen

Michael Kaufmann, Vizedirektor BFE

und Programmleiter EnergieSchweiz
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